
Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung 

§ 1. (1) Personen, die zur Studienberechtigungsprüfung an Akademien 
gemäß § 8 c des Schulorganisationsgesetzes, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 642/1994, oder gemäß § 8 c des 
Land- und forstwirtschaftlichen Bundesschulgesetzes, BGBl. Nr. 175/1966, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 647/1994, zugelassen 
wurden, werden ordentlichen Studierenden der betreffenden Akademie 
hinsichtlich des Anspruches auf Studienbeihilfe nach dem 
Studienförderungsgesetz gleichgestellt. 

§ 5. Diese Verordnung ist für Anträge auf Studienbeihilfe ab dem 
Studienjahr 1994/95 anzuwenden. 

Vorgeschlagene Fassung 
§ 1. (1) Personen, die zur Studienberechtigungsprüfung an Pädagogischen 

Hochschulen gemäß dem Hochschul-Studienberechtigungsgesetz, BGBl. I Nr. 
71/2008, oder zu einer dieser Prüfung entsprechenden Prüfung an anerkannten 
privaten Pädagogischen Hochschulen oder Studiengängen zugelassen wurden, 
werden ordentlichen Studierenden der betreffenden Pädagogischen Hochschule 
bzw. der betreffenden anerkannten privaten Pädagogischen Hochschule oder 
des Studienganges hinsichtlich des Anspruches auf Studienbeihilfe nach dem 
Studienförderungsgesetzes 1992, BGBl. Nr. 305, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 47/2008, (StudFG) gleichgestellt. 

§ 5. (1) Diese Verordnung ist für Anträge auf Studienbeihilfe ab dem 
Studienjahr 1994/95 anzuwenden. 

(2) § 1 Abs. 1 dieser Verordnung in der Fassung der Verordnung BGBl. II 
Nr. xxx/2008 tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung dieser Verordnung 
im Bundesgesetzblatt in Kraft und ist für Anträge auf Studienbeihilfe ab dem 
Studienjahr 2008/09 anzuwenden. 


